
10.  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung  
gestellten Informationen bzw. der Gültigkeit befristeter 
Angebote

Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt haben, finden 
Sie dort einen entsprechenden Hinweis. Im Übrigen gelten die Regelungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann 
der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen 
werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten darf.

11. Spezielle Risiken

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt:
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden, da 
die Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträgen und der Entwicklung 
der Kosten abhängig ist.

12.  Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der 
 Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie 
zur Antragsfrist

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir 
Ihnen den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung über-
senden und dieser/diese Ihnen zugeht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines 
durch Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt.
Für Sach- und Unfallversicherungen gilt:
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne 
Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Antrag 
oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der Sie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht.

1. Vertragspartner 

DBV Deutsche Beamtenversicherung  
Zweigniederlassung der AXA Versicherung AG
Abraham-Lincoln-Park 5, 65189 Wiesbaden
Postanschrift: Postfach 92 03 01, 51153 Köln
Internet: www.DBV.de
Vorsitzender des Vorstands: Dr. Thilo Schumacher
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HRB Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Den Namen und die Anschrift Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

3.  Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/  
Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der DBV Deutsche Beamtenversicherung, Zweignie-
derlassung der AXA Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt, die Ihres Vermitt-
lers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

4.  Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Geschäftstätigkeit bezieht sich hauptsächlich auf 
a)  den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- 

und Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung;
b)  die Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen  

Sparverträgen.

5. Garantiefonds

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.
Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und Ihnen zuvor ausgehändigten Versiche-
rungsbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis handelt es sich um den Beitrag 
gemäß vereinbarter Zahlweise inklusive der Versicherungsteuer.

Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz beträgt in der:

Schadenversicherung allgemein   19,00 %

Feuerversicherung    13,20 %

Gebäudeversicherung mit Feueranteil  16,34 %

Gebäudeversicherung o. Feueranteil 19,00 %

Hausratversicherung mit Feueranteil  16,15 %

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, 
stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zurzeit 
7,50 Euro), für Lastschriftrückläufer (zurzeit 10,– Euro) und angemessene Geschäfts-
gebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu 
verweisen wir auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbin-
dung mit den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden Sie in den dem Vertrag zugrundelie 
genden Bedingungen.
Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung bei uns 
eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag 
auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des SEPA-Last-
schriftverfahren ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich.
Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn
–  bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der Zahlungs-

frist von Ihrem Konto abgebucht wurde;
–  Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Zahlungsfrist 

vorgenommen werden.
Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, haben Sie lediglich dafür zu 
sorgen, dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht 
werden kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

Vertragsinformationen
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13. Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
–  der Versicherungsschein,
–  die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis gel-

tenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich 
der Tarifbestimmungen,

–  diese Belehrung,
–  das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
–  und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an:
DBV Deutsche Beamtenversicherung
Zweigniederlassung der AXA Versicherung AG
Abraham-Lincoln-Park 5, 65189 Wiesbaden
Postanschrift: Postfach 92 03 01, 51153 Köln
Fax : 0221/148 215 99  
E-Mail: service@dbv.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir 
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit 
bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; 
dabei  handelt es sich um einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt 
berechnet: 

Anzahl der Tage  
an denen 
Versicherungs-
schutz 
bestanden hat

X

1/360 des im Antrag ausgewiesenen Jahresbeitrags
1/180 des im Antrag ausgewiesenen  
Halbjahresbeitrags
1/90 des im Antrag ausgewiesenen  
Vierteljahresbeitrags
1/30 des im Antrag ausgewiesenen Monatsbeitrags

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück-
zugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages 
wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und 
dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.  

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden 
die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt.

Wir haben Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
 1.   Angaben zu unserer Identität und der etwaigen Niederlassung, über die der 

Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, 
bei dem unser Unternehmen eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer;

 2.   die Identität unserer Vertreterin oder unseres Vertreters in dem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn es eine solche 
Vertreterin oder einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen 
gewerblich tätigen Person als uns, wenn Sie mit dieser geschäftlich zu tun 
haben, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber Ihnen tätig wird;

 3.   a)  unsere ladungsfähige Anschrift und jede andere Anschrift, die für die Ge-
schäftsbeziehung zwischen uns und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form;

  b)  jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen unserer 
Vertreterin oder unserem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen 
Person gemäß Nummer 2 und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Per- 
sonen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form;

 4.  unsere Hauptgeschäftstätigkeit;
 5.  Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädi-

gungs regelungen; Name und Anschrift des Garantiefonds sind  anzugeben;
 6.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Anga- 

ben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistung;
 7.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen 

Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge um-
fassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, An- 
gaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung 
des Preises ermöglichen;

 8.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu 
zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, 
die nicht über uns abgeführt oder von uns in Rechnung gestellt werden;

 9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur 
 Zahlungsweise der Beiträge;

10.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 
beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hin-
sichtlich des Preises;

11.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den 
Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer 
der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

12.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Beding- 
ungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift der- 
jenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie 
im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

13. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
  b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;
14.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen 

Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

15.  die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht wir der Aufnahme 
von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde 
legen;

16.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf 
den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

17.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt 
genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in de-
nen wir uns verpflichten, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

18.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für 
diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglich-
keit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

19.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit 
einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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18. Maßgebliche Vertragssprache

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinforma- 
tionen in deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit dieses Vertrages kommu- 
nizieren wir mit Ihnen auf Deutsch.

19.  Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfs - 
verfahren

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Wenn uns das einmal nicht 
gelingt, informieren Sie uns. Wir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung.
Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzurufen.
Informationen über den Versicherungsombudsmann, das Beschwerdeverfahren 
und die Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter:

www.versicherungsombudsmann.de
„Versicherungsombudsmann e.V.“ 
Postfach 080632, 10006 Berlin, 
Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,- Euro 
möglich und für Sie kostenfrei. Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem 
ordentlichen Rechtsweg vorzubringen.

20.  Möglichkeit der Beschwerde bei der zuständigen  
Aufsichtsbehörde 

Sollten Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben Sie die Mög-
lichkeit, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 / 4108 – 0, Fax:+ 49 (0)228 / 4108-1550
www.bafin.de

14. Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.

15.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere 
zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein-
schließlich etwaiger Vertragsstrafen

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn Sie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kann der Versicherer eben-
falls vom Vertrag zurücktreten oder kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines
Versicherungsfalles gekündigt werden.
Der Wohngebäude – Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten 
(Erwerber und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Immobilie 
gekündigt werden.
Darüber hinaus können Sie den Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne 
Änderung des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag und 
bei Insolvenz des Versicherungsnehmers kündigen. Unser Kündigungsrecht im Falle 
der Insolvenz des Versicherungsnehmers besteht nicht für Unfallversicherungen 
und Kraftfahrzeugversicherungen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen führen.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen Vertrags-
strafen, sind den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu entnehmen.

16.  Angabe des Rechts, welches der Versicherer bei der 
Vertragsanbahnung der Beziehung zum Versicherungs-
nehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Der Gerichtsstand ist in den dem 
 Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen geregelt.
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